
> Ein Polizeibeamter sagte: "Ich konnte
mir nicht vorstellen, dass es zu körperli
chen Übergriffen kommt." Die Stimmung
sei nur "verbal aggressiv" gewesen. Nach
der Aussage des Einsatz.führers hatte der
linke Lehrer gleich zu Beginn die Recbt
mäßigkeit der Versammlung angezweifelt
und wollte den Mietvertrag einsehen. Er sei
als "Rädelsfuhrer" anzusehen, weil er eine
dominante Persönlichkeit sei. Er könne
Einfluss auf seine Mitstreiter ausGben, das
habe sich schon bei früheren VeranstBl
tun~ wie bei denen der Antifaschisti
schen Initiative Heidelberg gezeigt. Auf
mehnnilliges Nachfragen der Richterin be
hauptete der Polizist, dass der Angeklagte
selbst Anti-AID-Parolen skandierte.

> Richterin Glaser gründete ihr Urteil auf
den Aussagen der Pol.i2ej und da' Am. An
dere Zeugen wurden nicht zugelassen. Csa
szk6czy habe die Gruppe um ihn herum
"angestachelt". Als "Störer" sei er eben
kein geschützter Teilnehmer einer Ver
sammlung gewesen. "Die polizeiliche Ge
ncralklausel waranwendbar."

> Wie geht es weiter? Csaszk6czy wird in
Berufunggehen.

Gnmdgesetzes geschützt.
Dass von üun eine Gefi
ausgegangen sei, sei absW"d.
18 bis 20 AfD-Gegner seien
in der Stadtbücherei gewe
sen. Daraufhin hätten di,
Veranstalter angeordnet,
nur noch Anhänger der Par
tei in den Saal zu lassen.
TrotzderEmpörung,dass
nach Hilde Domin benann
ten Sau! Rechtspopulis
auftreten, habe es keine Ag
gressionen gegeben.

Heimi.ng eine Vorverurtei
lung seines Mandanten.
Besonders pikant: Nur fünf
Thge vor der Verhandlung
wurde die Richterin wegen
einer Anderung in der Ge-
schäftsverteilung des
Amtsgerichts ausge-
tauscht. Heiming sieht hier
einen Verstoß gegen das
Rechtsstaatsprinzip des
"gesetzlichen Richters".
Demnach muss bereits vor
einer Streitigkeit festste
hen, welches Gericht und
welcher Richter dafür zu-R<-~> Der AfD·Landtagsabge
ständig ist. Auch diesen onlnete Klos behauptete, i
AntraglehnteGlaserab. 2007 hob der Verwaltungsge-- oberen Foyer der Bücher

richtshof das Berufsverbot sei es zu Anti-AID-Sprech
gegen den Lehrer Michael Csa- chören gekommen. DaS'
szk6czy auf. Gestern musste er Csaszkreq der WOrtführel
wieder vor Gericht. foto: hob der Linken gewesen sei, ma

che er daran fest, dass er d,
..zentrale Mittelpunkt" einer Groppe g,
wesen sei. Aufgrund seiner Stimmlage un,
seinerKörpersprache sei klar gewesen, d
er die Versammlung verhindern wollte. E
habe die Umstehenden aufgefordert: "Je'
werdetmallaut! "

> Csasr.k6czy selbstsagtzu
seinen Beweggründen.
wanun er in der Stadtbü
cherei war: "Ich wollte al
les dokumentieren." Dass die A:fD rassisti
sche Gewll1t verharmlose, habe sich schon
damals abgezeichnet.. Klos habe kein .&'Cht
gehabt, ihn von der öffenLlich beworbenen
Versamrn.lung auszuschließen. Schließlich
sei dieTeilnaJunedaran dur<h ArtikelS des

erzählt eine andere Gi!schicbte, als die
Polizeibeamten, die gestern als Zeugen ge
laden waren. Siebestreitet, dass jemand die
Versammlung verhindem wollte. Sie selbst
durfte aber vor Gericht nicht aussagen, ob
wohl Verteidiger Martln Heim.ing einen
entsprechenden Antrag gestellt hatte. Die
Richterin bügelte ihn ab: "Ocr Sachverhalt
ist ausreichend aufgeklärt."

DerProzess im überblick:

> Die Sicherbcitsvorkehnmgen waren UJl

gewöhnJich für eine Verhandlung wegen
Hausfriedensbruchs: Die Taschen wurden
am Eingang des Justizgebäudes dureh
leuchtet, alle Besucher abgetastet. Jeder
musste am Eingang zum Saal 6 seinen Aus
weis vorzeigen und sein Handy abgeben.
Die Verhandlung wurde von einem Dut
zend Polizisten gesichert. Im Publikwn sa
ßen im bis auf den letzten Platz besetzten
&al fust nur ältere Besucher, darunter vie
le Frauen. Sonst außer einem Beobachter
des Kultusministeriums und Polizei vor al
lem Unterstützervon Csaszk6czy.

> Mit einem 8efangenJleitsantrag startete
der Prozess. Angesichts der Sicherheits
vorkehrungen befürchtete Verteidiger

VonHoJ2etBuchwald

Linker Lehrer wegen Hausfriedensbruchs verurteilt

"Haarsträubend", nennt Mh:hael Csa
szk6czy die Ent.">Cheidung des Amtsge
richts: "Wenn das Bestand hätte, dürfte ich
mich künftig überhaupt nicht mehr in der
Nähe von VeranstaltungenrechterParteien
aufhalten.;' Richterin Dr. Gillser hat den
Realschullehrer gestern v,regen Hausfrie
densbruchs zu clner Geldstrafe von 20 Ta
gessätzen ä 80 Euro venu1eilt. Er habe als
"Rädels{üb.ror'l der linken Szene.am 12. Mai
letzten Jahres eine Veranstaltung der Affi
Landtagsfraktion im Hilde-Domin-Saal
der Sladtbücherei stören und verhindem
wollen, so die Begründung. Als ihm der
AID-Lancllilgsabgl.'Ordncw Rüdiger Klos
ein Hausverbot erteilt habe, musste er von
fünf Polizisten über die Treppen ins untere
Foyer der Bücherei getragen werden. Er
leistete keinen Widerstand.

Rüdjger Klos war es, der Strafanzeige
gegen den heute 48-jährigen Realschulleh
rer stellte. Das Nachspiel, das jetzt vor Ge
richt folgte, ist auch für die Stadträte Hilde
Stolz (BWlte Linke) und Wasecm Butt, die
gestern den Pro7.es5 verfolgten, "nicht
nachvollziehbar". Stolz selbst war an die
sem 12. Mai 2017 in der StadtbUcherei und

Richterin: Er wollte im Mai 2017 eine AfD-Veranstaltung in der Stadtbücherei verhindern - Entlasttmgszeugen wurden nicht zugelasse1j ~ Starke Sicherheitsvorkehr:ungen


